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                              1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Auf Grund des §. 39 des Strafgesetzbuchs sind

1. der Müllergeselle Peter Severin Ferdinand Jörgensen, geboren am 23. April 1852 zu
Kopenhagen und ortsangehörig daselbst, nach Verbüßung einer wegen Diebstahls erkannten
einjährigen Zuchthausstrafe, durch Beschluß der Königlich preußischen Landdrostei zu Stade
vom 12. April d. Js.;

2. Stephan Lafon, gebürtig aus Benac (Departement Hautes-Pyrénées in Frankreich), Vor-
dellbesitzer zu St. Dieé (Departement Vogesen, daselbst), 33 Jahre alt, nach erfolgter gericht-
licher Bestrafung wegen Kuppelei, dur
Straßburg vom 25. Mai d. Js.;

und auf Grund des §. 362 des Strafgesetzbuchs sind

ö“ Beschluß des Kaiserlichen Bezirks-Präsidenten zu

3. die unverehelichte Christine Stranzki aus Lipstadt (Kreis Gitschin, Bezirk Semil in Böhmen),
36 Jahre alt, nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens und Nichtbefolgung
einer Zwangs-Reiseroute, durch Beschluß der Königlich preußischen Bezirks-Regierung zu
Liegnitz vom 1. Juni d. Js.;

— der Arbeiter Franz Oskar Hallengren, geboren am 14. Oktober 1856 zu Karlskrona in
Schweden, nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen Bettelns, durch Beschluß der König-
lich preußischen Landdrostei zu Lüneburg vom 4. Juni d. Js.;
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